
Touristische

Verwertung von

Filmprojekten

Rechtsgrundlagen

Allgemeines

Zivilrecht

Eigentumsrecht

Allgemeine
Persönlichkeitsrechte
(zB Namensrecht)

Urheberrecht

vorbestehende Werke der
Literatur (verfilmter Roman;
Drehbuch)

Filmwerke/Laufbilder

Musikwerke
(Komposition/Arrangement/Text)

Tonaufnahmen

Rechte am eigenen Bild (insb Schauspieler)

Veranstaltung

Gewerbliche

Schutzrechte

Markenrechte
(Filmtitel)

National

EU-Marke

International

nur für
bestimmte
Klassen

Dienstleistungsklassen

Warenklassen

klassenübergreifende "berühmte" Marke

Musterschutz

Wettbewerbsrecht

glatte Leistungsübernahme
„Schmarotzen“

Trittbrettfahrer

Medien-Regulatorische

Vorgaben (zB

ORF-Gesetz)

TV Film

Öffentlich rechtliche Fernsehanstalt als
Auftraggeber/Koproduzent

Privatfernsehanstalt
als
Auftraggeber/Koproduzent

Einschränkungen betreffend Werbung
(Product/Location Placement) (zB ORF-Ski
Wetterbericht); Patronanzen

unabhängige TV
Produktion

Kino Film

Merchandising: 
rechtlich ein Sammelsurium 
(kein feststehender Gesetzesbegriff)

Dreharbeiten

Organisator, Veranstalter =

Filmhersteller

"Hausrecht" wie ein Hauseigentümer; 
Rechte wie ein (Konzert)Veranstalter
(fraglich)

TV Produktionen: 
TV Anstalt = "Eigentümer" 
Filmhersteller = "Mieter"

öffentlicher/nicht

öffentlicher

Raum

open set

allgemein zugänglich, Zaungäste erlaubt,
Setgäste nicht unerwünscht

closed set

nicht allgemein zugänglich, keine Zaungäste,
Setgäste nur beschränkt erwünscht

Forderung von Schauspieler oder Regisseur (persönliches Interesse);
oder Produzent/Finanzier/Kopartner (Geheimhaltungsinteresse)

fertiger

Film

Werk der

Filmkunst/Laufbild/Tonaufnahme

Schutz als Ganzes und von Teilen
(Ausschnitte, Restmaterial, Ton)

in Ö: kein Filmzitat

Nutzung nur mit

Zustimmung 

der Berechtigten

zeitlich / räumlich / inhaltlich
festzulegen Übertragbarkeit ?

touristische Dienstleistungen;
Filmpfad; etc

(schriftliche) Vereinbarung mit
Filmhersteller/Auftraggeber

Berichterstattung über aktuelle
Tagesereignisse zulässig
("Informationszweck")

kommerzielle/nicht
kommerzielle
Verwendung

Tätigkeit von
Tourismusverbänden
regelmäßig kommerziell

öffentliche/private Trägerschaft
irrelevant

Spezifisches

Musik

Komponist/Arrangeur/Textdichter
Musikverlag

Hersteller der
Tonaufnahmen

Interpreten (Vokalisten,
Instrumentalisten)

Ausstattung

Urheberrecht

Muster

selten: Marke

Filmtitel

UWG; UrhG

Marke

National, EU, International,
bestimmte Klassen
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